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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 24. (1) … § 24. (1) … 

(2) Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge mit einem Eigengewicht von 
mehr als 3 500 kg und Omnibusse müssen mit geeigneten Fahrtschreibern und 
Wegstreckenmessern ausgerüstet sein, die so beschaffen sind, dass sie nicht von 
Unbefugten in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt werden können; mit 
Fahrtschreibern und Wegstreckenmessern müssen jedoch nicht ausgerüstet sein: 

(2) Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge mit einem Eigengewicht von 
mehr als 3 500 kg und Omnibusse müssen mit geeigneten Fahrtschreibern und 
Wegstreckenmessern ausgerüstet sein, die so beschaffen sind, dass sie nicht von 
Unbefugten in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt werden können; mit 
Fahrtschreibern und Wegstreckenmessern müssen jedoch nicht ausgerüstet sein: 

 1. Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind, sowie 
Heereslastkraftwagen, 

 1. Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind, sowie 
Heereslastkraftwagen, 

 2. Mannschaftstransportfahrzeuge und Wasserwerfer (§ 3 Z 3 des 
Waffengebrauchsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 149), die zur Verwendung 
im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der 
Finanzverwaltung bestimmt sind, sowie 
Heeresmannschaftstransportfahrzeuge und 

 2. Mannschaftstransportfahrzeuge und Wasserwerfer (§ 3 Z 3 des 
Waffengebrauchsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 149), die zur Verwendung 
im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der 
Bundesfinanzverwaltung bestimmt sind, sowie 
Heeresmannschaftstransportfahrzeuge und 

(2a) bis (5a)… (2a) bis (5a)… 

 (5b) Die ermächtigten Stellen haben die Prüfnachweise in elektronischer 
Form zu erstellen und die erfassten Daten zu speichern und fünf Jahre lang 
aufzubewahren. Dabei dürfen neben Daten zum Fahrzeug und zum 
Fahrtenschreiber oder Geschwindigkeitsbegrenzer auch folgende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden: 

  1. Name des Zulassungsbesitzers 

  2. Kennzeichen und Fahrgestellnummer des Fahrzeuges 

  3. Name der ermächtigten Stelle 

  4. Werkstattkartennummer 

  4. Name des Prüfers. 

 Diese Daten sind dem Landeshauptmann für Überprüfungen gemäß Abs. 5 
zugänglich zu machen. 

§ 24a. (1) … § 24a. (1) … 

(2) Mit Geschwindigkeitsbegrenzern im Sinne des Abs. 1 müssen jedoch (2) Mit Geschwindigkeitsbegrenzern im Sinne des Abs. 1 müssen jedoch 
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nicht ausgerüstet sein nicht ausgerüstet sein 

 a) Heeresfahrzeuge,  a) Heeresfahrzeuge, 

 b) Kraftfahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes oder der Finanzverwaltung bestimmt sind, 

 b) Kraftfahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes oder der Bundesfinanzverwaltung bestimmt sind, 

(3) bis (7)… (3) bis (7)… 

§ 28b. (1) Der Inhaber einer EG-Betriebserlaubnis hat für von ihm in den 
Handel gebrachte Fahrzeuge eine Übereinstimmungsbescheinigung im Sinne der 
jeweils anzuwendenden Betriebserlaubnisrichtlinie auszustellen. Der Inhaber 
einer EG-Betriebserlaubnis oder sein gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich 
Bevollmächtigter ist verpflichtet, die Erteilung und jede Änderung der EG-
Betriebserlaubnis dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. Er hat für von ihm in 
Österreich in den Handel gebrachte Fahrzeuge, für die eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, die Genehmigungsdaten in die 
Genehmigungsdatenbank einzugeben. Dies gilt auch für andere Fahrzeuge dieser 
Type, die in Österreich zugelassen werden sollen und über eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung verfügen oder für die eine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde und die bereits im Ausland 
zugelassen waren. Das ist in den Genehmigungsdaten samt Angabe des Datums 
der erstmaligen Zulassung entsprechend zu vermerken. Ist bei einem der 
wiederkehrenden Begutachtung unterliegenden Fahrzeug bereits eine 
Begutachtung fällig geworden, dürfen die Genehmigungsdaten erst nach 
Vorliegen eines positiven Gutachtens gemäß § 57a angelegt werden. Dieses 
Gutachten kann durch den Nachweis eines positiven Ergebnisses einer 
technischen Untersuchung im Sinne der Richtlinie 2014/45/EU ersetzt werden, 
sofern keine weitere Begutachtung gemäß § 57a fällig geworden ist. Wurde das 
Fahrzeug bereits im Ausland zugelassen und die 
Übereinstimmungsbescheinigung eingezogen, ersetzt eine 
Zulassungsbescheinigung im Sinne der Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung 
der Richtlinie 2014/46/EU, die Übereinstimmungsbescheinigung. Wenn vom 
Inhaber der EG-Betriebserlaubnis oder seinem Bevollmächtigten keine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt werden kann, so haben diese nach 
Eingabe der Genehmigungsdaten einen Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank herzustellen und dem Antragsteller zu übergeben. 

§ 28b. (1) Der Inhaber einer EG-Betriebserlaubnis hat für von ihm in den 
Handel gebrachte Fahrzeuge eine Übereinstimmungsbescheinigung im Sinne der 
jeweils anzuwendenden Betriebserlaubnisrichtlinie auszustellen. Der Inhaber 
einer EG-Betriebserlaubnis oder sein gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich 
Bevollmächtigter ist verpflichtet, die Erteilung und jede Änderung der EG-
Betriebserlaubnis dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. Er hat für von ihm in 
Österreich in den Handel gebrachte Fahrzeuge, für die eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, die Genehmigungsdaten in die 
Genehmigungsdatenbank einzugeben. Dies gilt auch für andere Fahrzeuge dieser 
Type, die in Österreich zugelassen werden sollen und über eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung verfügen oder für die eine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde und die bereits im Ausland 
zugelassen waren. Das ist in den Genehmigungsdaten samt Angabe des Datums 
der erstmaligen Zulassung entsprechend zu vermerken. Wurde das Fahrzeug 
bereits im Ausland zugelassen und die Übereinstimmungsbescheinigung 
eingezogen, ersetzt eine Zulassungsbescheinigung im Sinne der Richtlinie 
1999/37/EG, in der Fassung der Richtlinie 2014/46/EU, die 
Übereinstimmungsbescheinigung. Wenn vom Inhaber der EG-Betriebserlaubnis 
oder seinem Bevollmächtigten keine Übereinstimmungsbescheinigung 
ausgestellt werden kann, so haben diese nach Eingabe der Genehmigungsdaten 
einen Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank herzustellen und dem 
Antragsteller zu übergeben. 

(1a) bis (6) … (1a) bis (6) … 

§ 30a. (1) bis (9)… § 30a. (1) bis (9)… 
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(9a) Zum Zwecke der steuerlichen Erfassung der Fahrzeuge und 
Sicherstellung der Einhebung der allenfalls durch die Zulassung anfallenden 
Steuern und Abgaben können der Bundesminister für Finanzen und die 
Finanzbehörden verfügen, dass die Genehmigungsdaten oder Typendaten 
bestimmter Fahrzeuge oder Fahrzeugkategorien in der Genehmigungsdatenbank 
mit einer diesbezüglichen Zulassungssperre zu versehen sind. Diese 
Zulassungssperren können für einzelne Fahrzeuge oder bestimmte 
Fahrzeugkategorien vom Bundesminister für Finanzen oder den Finanzbehörden 
wieder aufgehoben werden. 

(9a) Zum Zwecke der steuerlichen Erfassung der Fahrzeuge und 
Sicherstellung der Einhebung der allenfalls durch die Zulassung anfallenden 
Steuern und Abgaben können die Einrichtungen der Bundesfinanzverwaltung 
verfügen, dass die Genehmigungsdaten oder Typendaten bestimmter Fahrzeuge 
oder Fahrzeugkategorien in der Genehmigungsdatenbank mit einer 
diesbezüglichen Zulassungssperre zu versehen sind. Diese Zulassungssperren 
können für einzelne Fahrzeuge oder bestimmte Fahrzeugkategorien vom 
Bundesminister für Finanzen oder den Finanzbehörden wieder aufgehoben 
werden. 

(10) bis (11)… (10) bis (11)… 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur zugelassen werden, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, dass er der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeuges 
ist oder das Fahrzeug auf Grund eines Abzahlungsgeschäftes im Namen des 
rechtmäßigen Besitzers innehat, wenn er seinen Hauptwohnsitz oder Sitz, bei 
Antragstellern ohne Sitz im Bundesgebiet eine Betriebsstätte im Bundesgebiet 
hat oder bei Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, 
jedenfalls der Mieter seinen Hauptwohnsitz oder Sitz im Bundesgebiet hat, wenn 
er eine Erklärung über die beabsichtigte Verwendungsbestimmung des 
Fahrzeuges abgibt und wenn er folgende Nachweise erbringt: 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur zugelassen werden, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, dass er der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeuges 
ist oder das Fahrzeug auf Grund eines Abzahlungsgeschäftes im Namen des 
rechtmäßigen Besitzers innehat, wenn er seinen Hauptwohnsitz oder Sitz, bei 
Antragstellern ohne Sitz im Bundesgebiet eine Betriebsstätte im Bundesgebiet 
hat oder bei Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, 
jedenfalls der Mieter seinen Hauptwohnsitz oder Sitz im Bundesgebiet hat, wenn 
er eine Erklärung über die beabsichtigte Verwendungsbestimmung des 
Fahrzeuges abgibt und wenn er folgende Nachweise erbringt: 

 a) bei der erstmaligen Zulassung den entsprechenden 
Genehmigungsnachweis für das Fahrzeug (Typenschein bei 
Fahrzeugen mit nationaler Typengenehmigung, gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung oder Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis, 
Bescheid über die Einzelgenehmigung oder 
EU-Einzelgenehmigungsbogen bei einzeln genehmigten 
Fahrzeugen), bei Fahrzeugen, die unter aufschiebenden Bedingungen 
genehmigt wurden, eine Bescheinigung der Genehmigungsbehörde 
darüber, dass diese Bedingungen erfüllt sind, bei Fahrzeugen, die 
bereits in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen waren, zusätzlich – 
sofern vorhanden – die Zulassungsbescheinigung im Sinne der 
Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der Richtlinie 2003/127/EG, 
bei neuerlicher Zulassung das bei der letzten Zulassung hergestellte 
Fahrzeug-Genehmigungsdokument; 

 a) bei der erstmaligen Zulassung den entsprechenden 
Genehmigungsnachweis für das Fahrzeug (Typenschein bei 
Fahrzeugen mit nationaler Typengenehmigung, gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform oder in 
elektronischer Form oder Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis, 
Bescheid über die Einzelgenehmigung oder 
EU-Einzelgenehmigungsbogen bei einzeln genehmigten 
Fahrzeugen), bei Fahrzeugen, die unter aufschiebenden Bedingungen 
genehmigt wurden, eine Bescheinigung der Genehmigungsbehörde 
darüber, dass diese Bedingungen erfüllt sind, bei Fahrzeugen, die 
bereits in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen waren, zusätzlich – 
sofern vorhanden – die Zulassungsbescheinigung im Sinne der 
Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der Richtlinie 2003/127/EG, 
bei neuerlicher Zulassung das bei der letzten Zulassung hergestellte 
Fahrzeug-Genehmigungsdokument; 
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b) bis h) … b) bis h) … 

§ 37. (2a) …  § 37. (2a) …  

(2b) Im Zuge der Zulassung wird eine Bestätigung über die Zulassung, in 
die auch die Anzahl der bisherigen Zulassungsbesitzer eingetragen wird, 
ausgedruckt und mit dem vorgelegten Genehmigungsnachweis für das Fahrzeug 
zum Fahrzeug-Genehmigungsdokument verbunden. 

(2b) Im Zuge der Zulassung wird eine Bestätigung über die Zulassung, in 
die auch die Anzahl der bisherigen Zulassungsbesitzer eingetragen wird, 
ausgedruckt und mit dem vorgelegten Genehmigungsnachweis für das Fahrzeug 
zum Fahrzeug-Genehmigungsdokument verbunden. Im Falle einer 
Übereinstimmungsbescheinigung in elektronischer Form gilt diese zusammen 
mit der Bestätigung über die Zulassung als Fahrzeug-Genehmigungsdokument. 

(2c) bis (3) … (2c) bis (3) … 

§ 40. (1) Über einen Antrag auf Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers zum Verkehr hat, abgesehen von den im Abs. 2 bis 5 angeführten 
Fällen, die Behörde zu entscheiden, in deren örtlichem Wirkungsbereich das 
Fahrzeug seinen dauernden Standort hat. Als dauernder Standort eines 
Fahrzeuges gilt der Hauptwohnsitz des Antragstellers, bei Fahrzeugen von 
Unternehmungen der Ort, von dem aus der Antragsteller über das Fahrzeug 
hauptsächlich verfügt und bei Fahrzeugen von Einzelunternehmern je nach 
Beantragung entweder der Hauptwohnsitz oder der Sitz des Unternehmens; 

§ 40. (1) Über einen Antrag auf Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers zum Verkehr hat, abgesehen von den im Abs. 2 bis 5 angeführten 
Fällen, die Behörde zu entscheiden, in deren örtlichem Wirkungsbereich das 
Fahrzeug seinen dauernden Standort hat. Als dauernder Standort eines 
Fahrzeuges gilt der Hauptwohnsitz des Antragstellers, bei Fahrzeugen von 
Unternehmungen der Ort, von dem aus der Antragsteller über das Fahrzeug 
hauptsächlich verfügt und bei Fahrzeugen von Einzelunternehmern je nach 
Beantragung entweder der Hauptwohnsitz oder der Sitz des Unternehmens; 

 a) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung für den Bundespräsidenten, die 
Präsidenten des Nationalrates, die Vorsitzenden des Bundesrates, die 
Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssekretäre, die Mitglieder 
der Volksanwaltschaft, den Präsidenten oder Vizepräsidenten des 
Verfassungsgerichtshofes und Verwaltungsgerichtshofes oder des 
Obersten Gerichtshofes, den Präsidenten des Rechnungshofes sowie 
zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes der 
Bundespolizei, der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung 
oder der Post bestimmt sind, sowie für Heeresfahrzeuge als 
dauernder Standort Wien, 

 a) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung für den Bundespräsidenten, die 
Präsidenten des Nationalrates, die Vorsitzenden des Bundesrates, die 
Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssekretäre, die Mitglieder 
der Volksanwaltschaft, den Präsidenten oder Vizepräsidenten des 
Verfassungsgerichtshofes und Verwaltungsgerichtshofes oder des 
Obersten Gerichtshofes, den Präsidenten des Rechnungshofes sowie 
zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes der 
Bundespolizei, der Bundesfinanzverwaltung, der 
Strafvollzugsverwaltung oder der Post bestimmt sind, sowie für 
Heeresfahrzeuge als dauernder Standort Wien, 

(2) bis (3)… (2) bis (3)… 

(4) Über einen Antrag auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) eines 
Fahrzeuges, das in den örtlichen Wirkungsbereichen von zwei oder mehr 
Landeshauptmännern verwendet werden soll, hat, unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5, nach Anhörung der Straßenverwaltungen, denen die 
Erhaltung der in Betracht kommenden Straßenzüge obliegt, der 
Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der 
dauernde Standort des Fahrzeuges liegt; bei sinngemäßer Anwendung dieser 

(4) Über einen Antrag auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) eines 
Fahrzeuges, das in den örtlichen Wirkungsbereichen von zwei oder mehr 
Landeshauptmännern verwendet werden soll, hat, unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5, nach Anhörung der Straßenverwaltungen, denen die 
Erhaltung der in Betracht kommenden Straßenzüge obliegt, der 
Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der 
dauernde Standort des Fahrzeuges liegt; bei sinngemäßer Anwendung dieser 
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Bestimmung gemäß § 45 Abs. 5, § 46 Abs. 3, § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 und 
§ 104 Abs. 9 ist das Verfahren auf Antrag von dem Landeshauptmann zu führen, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Fahrt angetreten wird oder das 
Fahrzeug in das Bundesgebiet eingebracht wird. Der das Verfahren führende 
Landeshauptmann hat das Einvernehmen mit den übrigen betroffenen 
Landeshauptmännern herzustellen. Falls auch Gemeinde- oder Privatstraßen 
befahren werden sollen, so kann der Landeshauptmann von der Anhörung der 
Gemeinden als Straßenerhalter oder der Eigentümer der Privatstraßen absehen 
und im Bescheid auftragen, dass vor Durchführung des Transportes die 
Zustimmung der Gemeinde oder des Straßeneigentümers einzuholen ist. Einem 
Antrag auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) oder auf Bewilligung von 
Transporten gemäß § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 oder § 104 Abs. 9 ist nur dann 
stattzugeben, wenn der Antragsteller, sein Bevollmächtigter und gegebenenfalls 
auch ein beauftragter Transporteur die für die ordnungsgemäße Verwendung des 
Fahrzeuges bzw. die Durchführung des Transportes erforderliche Verlässlichkeit 
besitzen. Diese Verlässlichkeit liegt nicht vor, wenn der Antragsteller oder sein 
Bevollmächtigter oder ein beauftragter Transporteur innerhalb der letzten sechs 
Monate bewilligungspflichtige Transporte mit einer gefälschten oder 
verfälschten Bewilligung durchgeführt haben oder wiederholt Sondertransport-
Bescheid-Auflagen grob missachtet haben, oder eine solche Bewilligung wegen 
Missbrauchs aufgehoben worden ist. Wird im Zuge einer Kontrolle eine ge- oder 
verfälschte Bewilligung vorgewiesen, so ist der Landeshauptmann, der die 
Bewilligung erteilt hat, zu verständigen. Im Falle einer Verfälschung einer 
erteilten Bewilligung kann diese vom Landeshauptmann aufgehoben werden und 
in Folge die Ausstellung von Bewilligungen bis zu einem Zeitraum von sechs 
Monaten verweigert werden. 

Bestimmung gemäß § 45 Abs. 5, § 46 Abs. 3, § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 und 
§ 104 Abs. 9 ist das Verfahren auf Antrag von dem Landeshauptmann zu führen, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Fahrt angetreten wird oder das 
Fahrzeug in das Bundesgebiet eingebracht wird. Der das Verfahren führende 
Landeshauptmann hat das Einvernehmen mit den übrigen betroffenen 
Landeshauptmännern herzustellen. Falls auch Gemeinde- oder Privatstraßen 
befahren werden sollen, so kann der Landeshauptmann von der Anhörung der 
Gemeinden als Straßenerhalter oder der Eigentümer der Privatstraßen absehen 
und im Bescheid auftragen, dass vor Durchführung des Transportes die 
Zustimmung der Gemeinde oder des Straßeneigentümers einzuholen ist. Einem 
Antrag auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) oder auf Bewilligung von 
Transporten gemäß § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 oder § 104 Abs. 9 ist nur dann 
stattzugeben, wenn der Antragsteller, sein Bevollmächtigter und gegebenenfalls 
auch ein beauftragter Transporteur die für die ordnungsgemäße Verwendung des 
Fahrzeuges bzw. die Durchführung des Transportes erforderliche Verlässlichkeit 
besitzen. Diese Verlässlichkeit liegt nicht vor, wenn der Antragsteller oder sein 
Bevollmächtigter oder ein beauftragter Transporteur innerhalb der letzten sechs 
Monate bewilligungspflichtige Transporte ohne Bewilligung oder mit einer 
gefälschten oder verfälschten Bewilligung durchgeführt haben oder wiederholt 
Sondertransport-Bescheid-Auflagen grob missachtet haben, oder eine solche 
Bewilligung wegen Missbrauchs aufgehoben worden ist. Wird im Zuge einer 
Kontrolle eine ge- oder verfälschte Bewilligung vorgewiesen, so ist der 
Landeshauptmann, der die Bewilligung erteilt hat, zu verständigen. Im Falle 
einer Verfälschung einer erteilten Bewilligung kann diese vom 
Landeshauptmann aufgehoben werden und in Folge die Ausstellung von 
Bewilligungen bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten verweigert werden. 

(5) bis (6)… (5) bis (6)… 

§ 47. (1) … § 47. (1) … 

(1a) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird, von Amts wegen periodisch Daten gemäß Abs. 1 den 
Finanzbehörden und der Bundesanstalt Statistik Österreich im 
automationsunterstützten Datenverkehr zu übermitteln, sofern diese Daten für 
Zwecke der Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer oder einer Bundesstatistik über 
den Kfz-Bestand und über die Zulassungen notwendig sind. Wird die Zulassung 
durch Zulassungsstellen vorgenommen, so erfolgt diese Datenübermittlung 
durch die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer. 

(1a) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird, von Amts wegen periodisch Daten gemäß Abs. 1 den 
Einrichtungen der Bundesfinanzverwaltung und der Bundesanstalt Statistik 
Österreich im automationsunterstützten Datenverkehr zu übermitteln, sofern 
diese Daten für Zwecke der Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer oder einer 
Bundesstatistik über den Kfz-Bestand und über die Zulassungen notwendig sind. 
Wird die Zulassung durch Zulassungsstellen vorgenommen, so erfolgt diese 
Datenübermittlung durch die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer. 
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(2) bis (3)… (2) bis (3)… 

(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. 
Zu diesem Zweck haben – sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die die örtliche 
Zulassungsevidenz automationsunterstützt führen, laufend die Daten der 
Zulassungsbesitzer, im Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-
Mitgliedstaat auch die Daten der Mieter, gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf 
und Art des Betriebes – sowie Daten über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger 
und die Zulassung dem Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer 
Datenträger oder im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte 
sind im Wege der Datenfernverarbeitung dem Bundesministerium für Inneres, 
dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, dem Bundesministerium für Finanzen und den 
Finanzbehörden, den Landespolizeidirektionen, den 
Bezirksverwaltungsbehörden, den Magistraten der Städte mit eigenem Statut, 
den Dienststellen der Bundespolizei, den Grenzkontrolldienststellen, den 
militärischen Organen und Behörden zum Zwecke der Vollziehung des 
Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2000, den 
Krankenversicherungsträgern, und – nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den Bund – den 
Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur Wahrnehmung der 
ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Weiters 
können Auskünfte automationsunterstützt im Wege der Datenfernverarbeitung 
nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit über nationale Kontaktstellen im Sinne der 
Richtlinie 2015/413/EU auch Behörden anderer Staaten erteilt werden, sofern 
sich eine Verpflichtung zur Beauskunftung aus Unionsrecht oder anderen 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergibt. Abs. 1 dritter Satz über die 
Löschung der Daten gilt sinngemäß. Protokolldaten über tatsächlich 
durchgeführte Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere Änderungen, Abfragen 
und Übermittlungen, sind drei Jahre lang aufzubewahren. 

(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. 
Zu diesem Zweck haben – sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die die örtliche 
Zulassungsevidenz automationsunterstützt führen, laufend die Daten der 
Zulassungsbesitzer, im Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-
Mitgliedstaat auch die Daten der Mieter, gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf 
und Art des Betriebes – sowie Daten über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger 
und die Zulassung dem Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer 
Datenträger oder im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte 
sind im Wege der Datenfernverarbeitung dem Bundesministerium für Inneres, 
dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, den 
Einrichtungen der Bundesfinanzverwaltung, den Landespolizeidirektionen, den 
Bezirksverwaltungsbehörden, den Magistraten der Städte mit eigenem Statut, 
den Dienststellen der Bundespolizei, den Grenzkontrolldienststellen, den 
militärischen Organen und Behörden zum Zwecke der Vollziehung des 
Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2000, den 
Krankenversicherungsträgern, und – nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den Bund – den 
Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur Wahrnehmung der 
ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Weiters 
können Auskünfte automationsunterstützt im Wege der Datenfernverarbeitung 
nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit über nationale Kontaktstellen im Sinne der 
Richtlinie 2015/413/EU auch Behörden anderer Staaten erteilt werden, sofern 
sich eine Verpflichtung zur Beauskunftung aus Unionsrecht oder anderen 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergibt. Abs. 1 dritter Satz über die 
Löschung der Daten gilt sinngemäß. Protokolldaten über tatsächlich 
durchgeführte Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere Änderungen, Abfragen 
und Übermittlungen, sind drei Jahre lang aufzubewahren. 

(4a) bis (6)… (4a) bis (6)… 

§ 48. (1) Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhänger ist, unbeschadet der 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 bis 39) ein eigenes 
Kennzeichen, bei der Bewilligung von Überstellungsfahrten ein eigenes 
Überstellungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuweisen. Außer dem zugewiesenen 
Kennzeichen darf jedoch auch ein zweites, noch nicht für ein anderes Fahrzeug 

§ 48. (1) Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhänger ist, unbeschadet der 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 bis 39) ein eigenes 
Kennzeichen, bei der Bewilligung von Überstellungsfahrten ein eigenes 
Überstellungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuweisen. Außer dem zugewiesenen 
Kennzeichen darf jedoch auch ein zweites, noch nicht für ein anderes Fahrzeug 
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zugewiesenes Kennzeichen, ein Deckkennzeichen, zugewiesen werden für 
Fahrzeuge, 

zugewiesenes Kennzeichen, ein Deckkennzeichen, zugewiesen werden für 
Fahrzeuge, 

 1. die für Fahrten des Bundespräsidenten, der Präsidenten des 
Nationalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates, der Mitglieder der 
Bundesregierung, der Staatssekretäre, der Mitglieder der 
Volksanwaltschaft, der Mitglieder der Landesregierungen, der 
Präsidenten der Landtage, der Mitglieder der 
Landesvolksanwaltschaften, des Präsidenten des Rechnungshofes oder 
der Präsidenten und Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes, des 
Verwaltungsgerichtshofes sowie des Obersten Gerichtshofes verwendet 
werden, 

 1. die für Fahrten des Bundespräsidenten, der Präsidenten des 
Nationalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates, der Mitglieder der 
Bundesregierung, der Staatssekretäre, der Mitglieder der 
Volksanwaltschaft, der Mitglieder der Landesregierungen, der 
Präsidenten der Landtage, der Mitglieder der 
Landesvolksanwaltschaften, des Präsidenten des Rechnungshofes oder 
der Präsidenten und Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes, des 
Verwaltungsgerichtshofes sowie des Obersten Gerichtshofes verwendet 
werden, 

 2. die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung, des Bundesheeres 
oder der Finanzstrafbehörden bestimmt sind, 

 2. die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung, des Bundesheeres 
oder der Finanzstrafbehörden bestimmt sind, 

 3. die für Fahrten der Missionschefs ausländischer diplomatischer 
Vertretungsbehörden bestimmt sind. 

 3. die für Fahrten der Missionschefs ausländischer diplomatischer 
Vertretungsbehörden bestimmt sind. 

Für Fahrzeuge im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen auch 
mehrere Deckkennzeichen pro Fahrzeug zugewiesen werden. 

Für Fahrzeuge im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der 
Militärpolizei und der militärischen Nachrichtendienste sowie der 
Bundesfinanzverwaltung dürfen auch mehrere Deckkennzeichen pro Fahrzeug 
zugewiesen werden. 

(1a) … (1a) … 

 (1b) Auf Antrag des Bundesministeriums für Finanzen dürfen 
Deckkennzeichen auch zur Verwendung für Fahrzeuge ausländischer 
Zollbehörden, die nicht in Österreich zugelassen sind, zugewiesen werden. Von 
ausländischen Zollbehörden auf Grund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
zur Verfügung gestellte Kennzeichen (Deckkennzeichen) dürfen vorübergehend 
von im Inland zugelassenen Fahrzeugen des Zollamtes Österreich verwendet 
werden. Sofern der Bundesminister für Finanzen zum Abschluss von 
Übereinkommen gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann er 
völkerrechtliche Vereinbarungen schließen, welche die wechselseitige 
vorübergehende Zurverfügungstellung von Deckkennzeichen zum Inhalt haben. 

(2) bis (5)… (2) bis (5)… 

§ 56. (1) … § 56. (1) … 

(1a) Die Behörde kann Fahrzeuge, deren erstmalige Zulassung länger als 
zwölf Jahre zurückliegt, überprüfen, ob sie den Vorschriften dieses 

(1a) Die Behörde kann Fahrzeuge, deren erstmalige Zulassung länger als 
zwölf Jahre zurückliegt, überprüfen, ob sie den Vorschriften dieses 
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Bundesgesetzes und den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen entsprechen. Wenn die Behörde das erforderliche Gutachten von 
der Landesprüfstelle einholt, so kann zur besseren Koordination und effizienten 
Auslastung auch die Auswahl der Fahrzeuge und die Vorladung der 
Zulassungsbesitzer im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann diesem 
übertragen werden. In diesen Fällen gehen auch die Zuständigkeiten gemäß § 57 
Abs. 6 und Abs. 7 auf den Landeshauptmann über. 

Bundesgesetzes und den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen entsprechen. Wenn die Behörde das erforderliche Gutachten von 
der Landesprüfstelle einholt, so kann zur besseren Koordination und effizienten 
Auslastung auch die Auswahl der Fahrzeuge und die Vorladung der 
Zulassungsbesitzer im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann diesem 
übertragen werden. In diesen Fällen gehen auch die Zuständigkeiten gemäß § 57 
Abs. 6 und Abs. 7 auf den Landeshauptmann über. Die Übertragung der 
Vorladung der Zulassungsbesitzer an den Landeshauptmann kann auf alle Fälle 
des § 56 Abs. 1 ausgedehnt werden. 

(1b) bis (6)… (1b) bis (6)… 

§ 57a. (1) bis (2b) … § 57a. (1) bis (2b) … 

(3) Die wiederkehrende Begutachtung ist jeweils zum Jahrestag der ersten 
Zulassung, auch wenn diese im Ausland erfolgte, oder zum Jahrestag des von 
der Behörde festgelegten Zeitpunktes vorzunehmen: 

(3) Die wiederkehrende Begutachtung ist jeweils zum Jahrestag der ersten 
Zulassung, auch wenn diese im Ausland erfolgte, oder zum Jahrestag des von 
der Behörde festgelegten Zeitpunktes vorzunehmen: 

 1. bei Kraftfahrzeugen, ausgenommen solche nach Z 3 und historische 
Kraftfahrzeuge gemäß Z 4, jährlich, 

 1. bei Kraftfahrzeugen, ausgenommen solche nach Z 3 und historische 
Kraftfahrzeuge gemäß Z 4, jährlich, 

 2. bei Anhängern, ausgenommen solche nach Z 3, Z 5 und historische 
Fahrzeuge gemäß Z 4, jährlich, 

 2. bei Anhängern, ausgenommen solche nach Z 3, Z 5 und historische 
Fahrzeuge gemäß Z 4, jährlich, 

 3. bei  3. bei 

 a) Kraftfahrzeugen  a) Kraftfahrzeugen 

 aa) der Klasse L und  aa) der Klasse L und 

 bb) der Klasse M1, ausgenommen Taxis, Rettungs- und 
Krankentransportfahrzeuge, 

 bb) der Klasse M1, ausgenommen Taxis, Rettungs- und 
Krankentransportfahrzeuge, 

 b) Zugmaschinen und Motorkarren jeweils mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, aber nicht mehr als 40 
km/h, 

 b) Zugmaschinen und Motorkarren jeweils mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, aber nicht mehr als 40 
km/h, 

 c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Transportkarren jeweils mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h aber nicht mehr 
als 40 km/h und 

 c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Transportkarren jeweils mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h aber nicht mehr 
als 40 km/h und 

 d) Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h 
überschritten werden darf und die ein höchstes zulässiges 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3.500 kg aufweisen sowie 

 d) Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h 
überschritten werden darf und die ein höchstes zulässiges 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3.500 kg aufweisen sowie 

 e) landwirtschaftlichen Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit 
von 40 km/h überschritten werden darf, 

 e) landwirtschaftlichen Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit 
von 40 km/h überschritten werden darf, 
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drei Jahre nach der ersten Zulassung, zwei Jahre nach der ersten Begutachtung 
und ein Jahr nach der zweiten und nach jeder weiteren Begutachtung, 

vier Jahre nach der ersten Zulassung, jeweils zwei Jahre nach der ersten, zweiten 
und dritten Begutachtung und ein Jahr nach der vierten und nach jeder weiteren 
Begutachtung, 

Z 4 bis Z 5 … Z 4 bis Z 5 … 

Über Antrag des Zulassungsbesitzers kann die Zulassungsbehörde einen anderen 
Tag als den Jahrestag der ersten Zulassung als Zeitpunkt für die wiederkehrende 
Begutachtung festsetzen. Die Begutachtung kann – ohne Wirkung für den 
Zeitpunkt der nächsten Begutachtung – bei den in Z 1 und Z 2 genannten 
Fahrzeugen auch in einem Zeitraum von drei Monaten vor dem vorgesehenen 
Begutachtungsmonat und bei den in Z 3 bis Z 5 genannten Fahrzeugen auch in 
der Zeit vom Beginn des dem vorgesehenen Zeitpunkt vorausgehenden 
Kalendermonates bis zum Ablauf des vierten darauffolgenden Kalendermonates 
vorgenommen werden. Wurde der Nachweis über den Zeitpunkt der ersten 
Zulassung nicht erbracht, so hat die Behörde den Zeitpunkt der ersten 
Begutachtung festzusetzen. Als wiederkehrende Begutachtung gilt auch eine 
Einzelprüfung des Fahrzeuges gemäß § 31 Abs. 3 oder eine besondere 
Überprüfung gemäß § 56. 

Über Antrag des Zulassungsbesitzers kann die Zulassungsbehörde einen anderen 
Tag als den Jahrestag der ersten Zulassung als Zeitpunkt für die wiederkehrende 
Begutachtung festsetzen. Die Begutachtung kann – ohne Wirkung für den 
Zeitpunkt der nächsten Begutachtung – auch in einem Zeitraum von vier 
Monaten vor dem vorgesehenen Begutachtungsmonat vorgenommen werden. 
Wurde der Nachweis über den Zeitpunkt der ersten Zulassung nicht erbracht, so 
hat die Behörde den Zeitpunkt der ersten Begutachtung festzusetzen. Als 
wiederkehrende Begutachtung gilt auch eine Einzelprüfung des Fahrzeuges 
gemäß § 31 Abs. 3 oder eine besondere Überprüfung gemäß § 56. 

(4) Der Ermächtigte hat über den Zustand eines ihm gemäß Abs. 1 
vorgeführten Fahrzeuges vor Behebung allenfalls festgestellter Mängel ein 
Gutachten auf einem Begutachtungsformblatt auszustellen; das Gutachten ist 
eine öffentliche Urkunde. Eine Ausfertigung ist dem das Fahrzeug Vorführenden 
zu übergeben, eine zweite Ausfertigung des Gutachtens ist fünf Jahre lang 
aufzubewahren und den mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens befassten 
Behörden auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Der Ermächtigte hat über den Zustand eines ihm gemäß Abs. 1 
vorgeführten Fahrzeuges vor Behebung allenfalls festgestellter Mängel ein 
Gutachten auf einem Begutachtungsformblatt auszustellen; das Gutachten ist 
eine öffentliche Urkunde. Eine Ausfertigung ist dem das Fahrzeug Vorführenden 
zu übergeben. 

(4a) Der Ermächtigte kann zur Aufbewahrung der zweiten Ausfertigung des 
Gutachtens (Abs. 4) Datenträger benützen. Hiebei muss die inhaltsgleiche, 
vollständige, geordnete und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein. Der Ermächtigte hat, wenn die 
Behörde die Vorlage verlangt, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist 
diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die 
Gutachten lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, die benötigte Anzahl ohne 
Hilfsmittel lesbarer, dauerhafter Wiedergaben beizubringen  

 

(5) bis (5a) … (5) bis (5a) … 

(6) Wurde für ein der wiederkehrenden Begutachtung unterliegendes 
Fahrzeug eine im § 57 Abs. 6 angeführte Bestätigung ausgestellt, so hat die 
Behörde dem Zulassungsbesitzer eine Begutachtungsplakette (Abs. 5) 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 lit. h ist dem 
Zulassungsbesitzer von Amts wegen anlässlich der Zulassung von der Behörde 
oder auf Verlangen von der Behörde oder einem gemäß Abs. 2 Ermächtigten 
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auszufolgen, auf der das Kennzeichen des Fahrzeuges dauernd gut lesbar und 
unverwischbar angeschrieben ist. Eine solche Begutachtungsplakette ist dem 
Zulassungsbesitzer bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 lit. h von 
Amts wegen anlässlich der Zulassung von der Behörde oder auf Verlangen von 
der Behörde oder einem gemäß Abs. 2 Ermächtigten auch ohne Überprüfung 
oder Begutachtung auszufolgen, wenn er nachweist, dass für das Fahrzeug 
gemäß Abs. 3 noch keine oder keine weitere Begutachtung fällig geworden ist. 
Die mit dem Kennzeichen versehene Begutachtungsplakette muss so am 
Fahrzeug angebracht sein, dass das Ende der gemäß Abs. 3 für die nächste 
wiederkehrende Begutachtung festgesetzten Frist außerhalb des Fahrzeuges stets 
leicht festgestellt werden kann. 

eine Begutachtungsplakette auch ohne Überprüfung oder Begutachtung 
auszufolgen, wenn er nachweist, dass für das Fahrzeug gemäß Abs. 3 noch keine 
oder keine weitere Begutachtung fällig geworden ist. Die mit dem Kennzeichen 
versehene Begutachtungsplakette muss so am Fahrzeug angebracht sein, dass 
das Ende der gemäß Abs. 3 für die nächste wiederkehrende Begutachtung 
festgesetzten Frist außerhalb des Fahrzeuges stets leicht festgestellt werden 
kann. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

§ 57c. (1) bis (5) Z 1 bis Z 7 … § 57c. (1) bis (5) Z 1 bis Z 7 … 

 8. Abgabenbehörden des Bundes und das Amt für Betrugsbekämpfung 
sowie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB), soweit das zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen 
Aufgaben notwendig ist; diese Stellen sind weiters befugt, auf die in der 
Begutachtungsplakettendatenbank gespeicherten Fahrzeugdaten zu 
Kennzeichen und Kilometerstand zuzugreifen, diese zu speichern und 
zu verarbeiten, soweit das zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen 
Aufgaben, wie insbesondere zur Beurteilung und Überprüfung von 
Angaben zum Sachbezug, notwendig ist. 

 8. Abgabenbehörden des Bundes und das Amt für Betrugsbekämpfung 
sowie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB), soweit das zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen 
Aufgaben notwendig ist; diese Stellen sind weiters befugt, auf die in der 
Begutachtungsplakettendatenbank gespeicherten Fahrzeugdaten zu 
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), Fahrzeug-ID, 
Fahrzeugklasse, Kilometerstand, Prüfergebnis, Status, Betriebsstunden, 
Firmenname, Datum der Begutachtung, Begutachtungsstellennummer, 
Gutachtennummer und Gutachtenart zuzugreifen, diese zu speichern 
und zu verarbeiten, soweit das zur Wahrnehmung der ihnen 
übertragenen Aufgaben, notwendig ist. Dazu zählen steuerliche 
Prüfungen, die Beurteilung und Überprüfung von Angaben zum 
Sachbezug sowie von NoVA-Pflicht und NoVA-Vergütungsanträgen. 

(6) bis (10)… (6) bis (10)… 

§ 79. Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit 
ausländischem Kennzeichen, die keinen dauernden Standort im Bundesgebiet 
haben, ist auf Straßen mit öffentlichem Verkehr unbeschadet zollrechtlicher und 
gewerberechtlicher Vorschriften nur zulässig, wenn die Fahrzeuge vor nicht 
länger als einem Jahr in das Bundesgebiet eingebracht wurden und wenn die 
Vorschriften der §§ 62, 82 und 86 eingehalten werden. Die einschränkende Frist 
von einem Jahr gilt nicht für Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen, die von 
Personen verwendet werden, die aufgrund einer Verordnung gemäß § 62 Abs. 1 

§ 79. Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit 
ausländischem Kennzeichen, die keinen dauernden Standort im Bundesgebiet 
haben, ist auf Straßen mit öffentlichem Verkehr unbeschadet zollrechtlicher und 
gewerberechtlicher Vorschriften nur zulässig, wenn die Fahrzeuge vor nicht 
länger als einem Jahr in das Bundesgebiet eingebracht wurden und wenn die 
Vorschriften der §§ 62, 82 und 86 eingehalten werden. 
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AsylG 2005 über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht verfügen. 

§ 87. (1) Omnibusse müssen so gebaut, ausgerüstet und ausgestattet sein, 
daß ihre Verkehrs- und Betriebssicherheit in dem für die Anzahl der zu 
befördernden Personen erforderlichen Maß gewährleistet ist. Ihr Aufbau muß 
aus für Omnibusse geeigneten und widerstandsfähigen Baustoffen bestehen, die 
bei Unfällen keine schweren körperlichen Verletzungen erwarten lassen. 
Omnibusse müssen so beschaffen sein, daß die Abmessungen und die 
Anordnung der Türöffnungen, der Gänge und der Sitz- und Stehplätze sowie die 
Höhe des Innenraumes ein rasches Aussteigen der beförderten Personen 
ermöglichen. Das rasche Verlassen des Innenraumes muß auch durch 
entsprechende Notausstiege gewährleistet sein. Kraftstoffbehälter und 
Kraftstoffleitungen dürfen nicht im Innenraum liegen. Der Innenraum muß gut 
lüftbar und mit einem gleitsicheren Bodenbelag und ausreichenden Leuchten 
ausgerüstet sein. Der Innenraum muß gegen das Eindringen von Staub, Rauch 
und Dämpfen geschützt sein; dies gilt jedoch nicht für 
Mannschaftstransportfahrzeuge (§ 2 Z 29), die zur Verwendung im Bereich des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Finanzverwaltung bestimmt sind, für 
Heeresmannschaftstransportfahrzeuge sowie für Mannschaftstransportfahrzeuge, 
die ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung für Feuerwehren bestimmt 
sind. 

§ 87. (1) Omnibusse müssen so gebaut, ausgerüstet und ausgestattet sein, 
daß ihre Verkehrs- und Betriebssicherheit in dem für die Anzahl der zu 
befördernden Personen erforderlichen Maß gewährleistet ist. Ihr Aufbau muß 
aus für Omnibusse geeigneten und widerstandsfähigen Baustoffen bestehen, die 
bei Unfällen keine schweren körperlichen Verletzungen erwarten lassen. 
Omnibusse müssen so beschaffen sein, daß die Abmessungen und die 
Anordnung der Türöffnungen, der Gänge und der Sitz- und Stehplätze sowie die 
Höhe des Innenraumes ein rasches Aussteigen der beförderten Personen 
ermöglichen. Das rasche Verlassen des Innenraumes muß auch durch 
entsprechende Notausstiege gewährleistet sein. Kraftstoffbehälter und 
Kraftstoffleitungen dürfen nicht im Innenraum liegen. Der Innenraum muß gut 
lüftbar und mit einem gleitsicheren Bodenbelag und ausreichenden Leuchten 
ausgerüstet sein. Der Innenraum muß gegen das Eindringen von Staub, Rauch 
und Dämpfen geschützt sein; dies gilt jedoch nicht für 
Mannschaftstransportfahrzeuge (§ 2 Z 29), die zur Verwendung im Bereich des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Bundesfinanzverwaltung bestimmt sind, 
für Heeresmannschaftstransportfahrzeuge sowie für 
Mannschaftstransportfahrzeuge, die ausschließlich oder vorwiegend zur 
Verwendung für Feuerwehren bestimmt sind. 

(2) bis (5)… (2) bis (5)… 

§ 101. (1) bis (1a) … § 101. (1) bis (1a) … 

 (1b) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der 
Straßenaufsicht dürfen im Zuge einer Kontrolle Firmenplomben zur Kontrolle 
der Ladung oder der Ladungssicherung öffnen, sofern der Lenker diese nicht 
freiwillig öffnet. 

(2) bis (6)… (2) bis (6)… 

§ 102. (1) bis (3a) … § 102. (1) bis (3a) … 

(3b) In allen Fällen gemäß Abs. 3a kann von den Pflichten des Abs. 2 erster 
Satz und Abs. 3 dritter Satz, erster Fall, abgewichen werden. Der Lenker bleibt 
aber stets verantwortlich, seine Fahraufgaben wieder zu übernehmen. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist festzulegen, 

(3b) In allen Fällen gemäß Abs. 3a kann von den Pflichten des Abs. 2 erster 
Satz und Abs. 3 dritter Satz abgewichen werden. Der Lenker bleibt aber stets 
verantwortlich, seine Fahraufgaben wieder zu übernehmen. Durch Verordnung 
des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist festzulegen, 

 1. in welchen Verkehrssituationen,  1. in welchen Verkehrssituationen, 

 2. auf welchen Arten von Straßen,  2. auf welchen Arten von Straßen, 
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 3. bis zu welchen Geschwindigkeitsbereichen,  3. bis zu welchen Geschwindigkeitsbereichen, 

 4. bei welchen Fahrzeugen,  4. bei welchen Fahrzeugen, 

 5. welchen Assistenzsystemen oder automatisierten oder vernetzten 
Fahrsystemen 

 5. welchen Assistenzsystemen oder automatisierten oder vernetzten 
Fahrsystemen 

bestimmte Fahraufgaben übertragen werden können. Im Falle von Testfahrten 
kann durch Verordnung auch die Ausstellung einer Testbescheinigung durch den 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie für die Testorganisation vorgesehen werden, wenn im Vorfeld 
bereits ausreichend Tests virtuell und real mit dem zu testenden System 
stattgefunden haben. 

bestimmte Fahraufgaben übertragen werden können. Im Falle von Testfahrten 
kann durch Verordnung auch die Ausstellung einer Testbescheinigung durch den 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für die 
Testorganisation vorgesehen werden, wenn im Vorfeld bereits ausreichend Tests 
virtuell und real mit dem zu testenden System stattgefunden haben. Soweit dies 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, sind in 
die Testbescheinigung die entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit aufzunehmen. Wurde die 
Verkehrs- und Betriebssicherheit im Zuge der Testfahrten gefährdet oder ist es 
zu einem Verkehrsunfall gekommen, so kann die Testbescheinigung vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur widerrufen werden 
oder es können weitere Testfahrten vorübergehend untersagt werden. 

(3c) bis (4)… (3c) bis (4)… 

(5) lit. a bis lit. h… (5) lit. a bis lit. h… 

 i) bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3, O4 und 
hauptsächlich im gewerblichen Kraftverkehr auf öffentlichen Straßen 
genutzten Fahrzeugen der Fahrzeugklassen T1b, T2b, T3b, T4.1b, 
T4.2b und T4.3b mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 40 km/h die letzte Prüfbescheinigung über die 
regelmäßige technische Überwachung (§ 57a-Gutachten) und, falls 
vorhanden, den letzten Bericht über eine technische 
Unterwegskontrolle. 

 i) bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3, O4 und 
hauptsächlich im gewerblichen Kraftverkehr auf öffentlichen Straßen 
genutzten Fahrzeugen der Fahrzeugklassen T1b, T2b, T3b, T4.1b, 
T4.2b und T4.3b mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 40 km/h die letzte Prüfbescheinigung über die 
regelmäßige technische Überwachung (§ 57a-Gutachten) und, falls 
vorhanden, den letzten Bericht über eine technische 
Unterwegskontrolle; 

  j) bei Fahrzeugen der Klassen N2 oder N3 mit einem XL-Aufbau das 
entsprechende XL-Zertifikat. 

(6) bis (11)… (6) bis (11)… 

(11a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Straßenaufsicht haben die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 hinsichtlich des Mindestalters und der Lenk- und Ruhezeiten 
(Artikel 5 ff), des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. 
Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 69/2010, sowie des Artikels 465 

(11a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Straßenaufsicht haben die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 hinsichtlich des Mindestalters und der Lenk- und Ruhezeiten 
(Artikel 5 ff), des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. 
Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 110/2025 sowie des Artikels 465 
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Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 
und 7 Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021 zu kontrollieren. Zur Feststellung einer Überschreitung der 
höchstzulässigen Lenkzeit oder Unterschreitung der vorgeschriebenen Ruhezeit 
können auch Aufzeichnungen der Schaublätter vom Fahrtschreiber oder vom 
Kontrollgerät sowie Aufzeichnungen oder Ausdrucke von der Fahrerkarte oder 
des digitalen Kontrollgerätes herangezogen werden. Die Organe der 
Arbeitsinspektion haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Straßenaufsicht im Falle gemeinsamer Kontrollen nach Möglichkeit zu 
unterstützen. 

Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 
und 7 Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021 zu kontrollieren. Zur Feststellung einer Überschreitung der 
höchstzulässigen Lenkzeit oder Unterschreitung der vorgeschriebenen Ruhezeit 
können auch Aufzeichnungen der Schaublätter vom Fahrtschreiber oder vom 
Kontrollgerät sowie Aufzeichnungen oder Ausdrucke von der Fahrerkarte oder 
des digitalen Kontrollgerätes herangezogen werden. Die Organe der 
Arbeitsinspektion haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Straßenaufsicht im Falle gemeinsamer Kontrollen nach Möglichkeit zu 
unterstützen. 

(11b) … (11b) … 

(11c) Z 1 bis Z 4… (11c) Z 1 bis Z 4… 

Wurden bei einer Straßenkontrolle keine Übertretungen festgestellt, so ist auch 
das zu vermerken. Im Falle von Unternehmen mit Sitz in Österreich sind die 
Kontrolldaten (Datum, Uhrzeit und Behörde) sowie die Daten des Unternehmens 
(Name und Anschrift, bei natürlichen Personen auch das Geburtsdatum) zu 
erfassen und von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes diese 
Positivkontrolle innerhalb von drei Kalendertagen zur Berücksichtigung im 
Risikoeinstufungssystem direkt im Verkehrsunternehmensregister bei dem 
jeweiligen Unternehmen zu vermerken. Wenn die Daten des betreffenden 
Unternehmens im Verkehrsunternehmensregister nicht vorhanden sind, dann 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das Unternehmen durch 
Suche und Auswahl aus dem Unternehmensregister im 
Verkehrsunternehmensregister anzulegen und die Positivkontrolle zu vermerken. 
Sollte das Unternehmen auch im Unternehmensregister nicht auffindbar sein, so 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das innerhalb von sieben 
Kalendertagen im Wege des Bundesministeriums für Inneres der Behörde 
automationsunterstützt zu übermitteln. 

Wurden bei einer Straßenkontrolle keine Übertretungen festgestellt, so ist auch 
das zu vermerken. Im Falle von Unternehmen mit Sitz in Österreich sind die 
Kontrolldaten (Datum, Uhrzeit und Behörde) sowie die Daten des Unternehmens 
(Name und Anschrift, bei natürlichen Personen auch das Geburtsdatum) zu 
erfassen und von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes diese 
Positivkontrolle innerhalb von drei Kalendertagen zur Berücksichtigung im 
Risikoeinstufungssystem direkt im Verkehrsunternehmensregister bei dem 
jeweiligen Unternehmen zu vermerken. Wenn die Daten des betreffenden 
Unternehmens im Verkehrsunternehmensregister nicht vorhanden sind, dann 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das Unternehmen durch 
Suche und Auswahl aus dem Unternehmensregister im 
Verkehrsunternehmensregister anzulegen und die Positivkontrolle zu vermerken. 
Sollte das Unternehmen auch im Unternehmensregister nicht auffindbar sein, so 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das innerhalb von sieben 
Kalendertagen im Wege des Bundesministeriums für Inneres der Behörde 
automationsunterstützt zu übermitteln. Werden die Kontrollen nicht von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes durchgeführt, sondern von 
Organen der Straßenaufsicht der Behörde, dann haben diese Kontrollorgane die 
Bestimmungen dieses Absatzes zu beachten, wobei die Übermittlung der 
Aufzeichnungen an den Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur und die Übermittlung der Positivkontrollen, wenn das 
Unternehmen auch im Unternehmensregister nicht auffindbar ist, im Wege des 
Landeshauptmannes zu erfolgen hat. 

(11d) Auf Fahrten, für die das Europäische Übereinkommen über die Arbeit 
des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), 

(11d) Auf Fahrten, für die das Europäische Übereinkommen über die Arbeit 
des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), 
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BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, gilt, bestimmen sich 
das Mindestalter sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Maßgabe dieses 
Übereinkommens. Auf Fahrten, für die das Abkommen, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021, gilt, bestimmen sich das Mindestalter sowie die Lenk- und 
Ruhezeiten nach Maßgabe dieses Übereinkommens. 

BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 110/2025, gilt, bestimmen 
sich das Mindestalter sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Maßgabe dieses 
Übereinkommens. Auf Fahrten, für die das Abkommen, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021, gilt, bestimmen sich das Mindestalter sowie die Lenk- und 
Ruhezeiten nach Maßgabe dieses Übereinkommens. 

(12) … (12) … 

§ 103c. (1) bis (3) … § 103c. (1) bis (3) … 

(4) Die Risikoeinstufung erfolgt automatisch nach einem vorgegebenen 
Berechnungsalgorithmus auf Basis der rechtskräftigen Bestrafungen und 
eingegangenen Meldungen über Kontrollen, die zu keiner Beanstandung geführt 
haben. Für die Risikoeinstufung sind folgende Kriterien relevant: 

(4) Die Risikoeinstufung erfolgt automatisch nach der in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/695 der Kommission festgelegten Formel 
auf Basis der rechtskräftigen Bestrafungen und eingegangenen Meldungen über 
Kontrollen, die zu keiner Beanstandung geführt haben (Straßenkontrollen sowie 
Betriebskontrollen). Änderungen und Behebungen von Strafbescheiden 
innerhalb von zwei Jahren sind im Risikoeinstufungssystem zu berücksichtigen. 
Für die Schwere der Verstöße ist § 134 Abs. 1b maßgebend (Anhang III der 
Richtlinie 2006/22/EG). Bei technischen Mängeln oder 
Ladungssicherungsmängeln ergibt sich die Mängeleinstufung aus dem 
Gutachten bzw. Prüfbericht über die technische Unterwegskontrolle. Bei den 
sonstigen Verstößen ergibt sich die Einstufung aus Anhang I der Verordnung 
(EU) 2016/403. 

 1. Anzahl der Verstöße  

 2. Schwere der Verstöße  

 3. Anzahl der Kontrollen  

 4. Zeitfaktor,  

wobei sich die Betrachtung auf die letzten drei Jahre bezieht. Änderungen und 
Behebungen von Strafbescheiden innerhalb von drei Jahren sind im 
Risikoeinstufungssystem zu berücksichtigen. Für die Schwere der Verstöße ist 
§ 134 Abs. 1b maßgebend (Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG). Bei 
technischen Mängeln oder Ladungssicherungsmängeln ergibt sich die 
Mängeleinstufung aus dem Gutachten bzw. Prüfbericht über die technische 
Unterwegskontrolle. Bei den sonstigen Verstößen ergibt sich die Einstufung aus 
Anhang I der Verordnung (EU) 2016/403. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie können die näheren Details hinsichtlich des 
Berechnungsalgorithmus und hinsichtlich der Einstufung, wann eine geringe 
und wann eine hohe Risikoeinstufung vorliegt, festgelegt werden. 
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(5) bis (7)… (5) bis (7)… 

§ 109. (1) lit. a bis lit. e … § 109. (1) lit. a bis lit. e … 

 f) eine Fahrschullehrerberechtigung (§ 116) für die in Betracht 
kommenden Klassen von Kraftfahrzeugen besitzen, 

 f) eine Fahrschullehrberechtigung (§ 116) für die in Betracht 
kommenden Klassen von Kraftfahrzeugen besitzen, 

(2) bis (9)… (2) bis (9)… 

§ 112. (1) bis (1a) … § 112. (1) bis (1a) … 

(2) Der vollständige Fahrschultarif ist von außen lesbar neben oder in der 
Nähe der Eingangstür anzubringen. In die Preise sind alle Zuschläge 
einzubeziehen („Inklusivpreise“). Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann durch Verordnung nähere 
Details hinsichtlich eines vergleichbaren Tarifaushanges, wie insbesondere die 
zwingenden Inhalte oder ein einheitliches Tarifformblatt festlegen. 

(2) Der vollständige Fahrschultarif ist auf der Website der Fahrschule an 
leicht auffindbarer Stelle zu veröffentlichen. In die Preise sind alle Zuschläge 
einzubeziehen („Inklusivpreise“). Der Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur kann durch Verordnung nähere Details hinsichtlich eines 
vergleichbaren Tarifaushanges, wie insbesondere die zwingenden Inhalte oder 
ein einheitliches Tarifformblatt festlegen. 

(3) bis (5)… (3) bis (5)… 

§ 113. (1) bis (2) … § 113. (1) bis (2) … 

(3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine Person verwendet werden, die 
die im § 109 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen erfüllt oder die bereits 
berechtigt ist, eine Fahrschule zu leiten, und die nicht bereits Besitzer oder 
Leiter von zwei anderen Fahrschulen ist. 

(3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1a) darf nur eine Person verwendet werden, 
die die im § 109 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen erfüllt oder die bereits 
berechtigt ist, eine Fahrschule zu leiten, und die nicht bereits Besitzer oder 
Leiter von zwei anderen Fahrschulen ist. 

(3a) bis (4)… (3a) bis (4)… 

§ 114b. (1) Z 1 … § 114b. (1) Z 1 … 

 2. Daten der Fahrschullehrer (§ 116): Namen, Vornamen und 
Geburtsdatum, die Fahrzeugklassen für die sie berechtigt sind die 
Ausbildung vorzunehmen und Zusatzqualifikationen, sowie die 
Gültigkeitsdauer dieser Berechtigungen; Datum des 
Ausbildungsbeginns, Datum der abgelegten Prüfungen, Datum der 
erstmaligen Berechtigungen, allfälliger Widerruf der Berechtigungen. 

 2. Daten der Fahrschullehrer (§ 116): Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Wohnsitz, das bereichsspezifische Personenkennzeichen Verkehr und 
Technik, die Fahrzeugklassen für die sie berechtigt sind die Ausbildung 
vorzunehmen und Zusatzqualifikationen, sowie die Gültigkeitsdauer 
dieser Berechtigungen; Datum des Ausbildungsbeginns, Datum der 
abgelegten Prüfungen, Datum der erstmaligen Berechtigungen, 
allfälliger Widerruf der Berechtigungen. 

 3. Daten der Fahrlehrer, einschließlich Fahrlehrassistenten (§ 116): 
Namen, Vornamen und Geburtsdatum, die Fahrzeugklassen für die sie 
berechtigt sind die Ausbildung vorzunehmen und Zusatzqualifikationen, 
sowie die Gültigkeitsdauer dieser Berechtigungen; Datum des 
Ausbildungsbeginns, Datum der abgelegten Prüfungen, Datum der 
erstmaligen Berechtigungen, allfälliger Widerruf der Berechtigungen. 

 3. Daten der Fahrlehrer, einschließlich Fahrlehrassistenten (§ 116): 
Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnsitz, das bereichsspezifische 
Personenkennzeichen Verkehr und Technik, die Fahrzeugklassen für die 
sie berechtigt sind die Ausbildung vorzunehmen und 
Zusatzqualifikationen, sowie die Gültigkeitsdauer dieser 
Berechtigungen; Datum des Ausbildungsbeginns, Datum der abgelegten 
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Prüfungen, Datum der erstmaligen Berechtigungen, allfälliger Widerruf 
der Berechtigungen. 

Z 3a bis Z 5 lit. a bis lit. d … Z 3a bis Z 5 lit. a bis lit. d… 

 e) Namen, Vornamen und Geburtsdatum der Fahrlehrer und der 
Instruktoren, die die Fahrsicherheitstrainings durchführen, Datum der 
Anerkennung der Instruktorenqualifikation und absolvierte 
Weiterbildungen, 

 e) Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnsitz und das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Verkehr und Technik der 
Fahrlehrer und der Instruktoren, die die Fahrsicherheitstrainings 
durchführen, Datum der Anerkennung der Instruktorenqualifikation 
und absolvierte Weiterbildungen, 

 f) Ergebnisse von Überprüfungen durch die Mehrphasenkommission 
gemäß § 4a Abs. 6a FSG, (Datum, festgestellte Mängel, getroffene 
Veranlassungen und Behebungsfristen). 

 f) Ergebnisse von Überprüfungen durch die Mehrphasenkommission 
gemäß § 4a Abs. 6a FSG, (Datum, festgestellte Mängel, getroffene 
Veranlassungen und Behebungsfristen). 

 Bei der Erfassung der Daten betreffend Fahrlehrer und Instruktoren hat die 
Mehrphasenkommission eine ZMR-Abfrage durchzuführen. Damit wird diesen 
Personen das bereichsspezifische Personenkennzeichen Verkehr und Technik 
zugewiesen, um die gespeicherten Personen eindeutig zu identifizieren und um 
Doppelspeicherungen von Personen zu vermeiden. 

(1a) … (1a) … 

(2) Z 2 lit. a bis lit. d … (2) Z 2 lit. a bis lit. d … 

 e) Art und Zeiträume der Anstellung,  

(3) bis (6)… (3) bis (6)… 

§ 116. (1) … § 116. (1) … 

(2) Zur Erlangung einer Fahrlehrberechtigung sind folgende Module in der 
angegebenen Reihenfolge zu absolvieren, wobei die Module 1, 2 und 3 auch 
gleichzeitig absolviert werden dürfen: 

(2) Zur Erlangung einer Fahrlehrberechtigung sind folgende Module in der 
angegebenen Reihenfolge zu absolvieren, wobei die Module 1, 2 und 3 sowie in 
weiterer Folge die Module 5 und 6 und gegebenenfalls das Ausbildungsmodul 
für die Fahrschullehrberechtigung auch gleichzeitig absolviert werden dürfen: 

(3) bis (8)… (3) bis (8)… 

 (8a) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jedes Mal, wenn sie einen Antrag 
auf Erteilung oder Ausdehnung einer Fahrlehrberechtigung oder einer 
Fahrschullehrberechtigung oder auf Umtausch des Fahrlehrausweises erhält, 
eine ZMR-Abfrage durchzuführen. Damit wird diesen Personen das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Verkehr und Technik zugewiesen, um 
die gespeicherten Personen eindeutig zu identifizieren und um 
Doppelspeicherungen von Personen zu vermeiden. Weiters ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde berechtigt, auf die im Führerscheinregister 
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gespeicherten Daten gemäß § 16a Abs. 1 Z 1 lit. a bis j, Z 3 lit. a bis c, Z 4 lit b 
und c, jedoch nur hinsichtlich Entziehung einer Lenkberechtigung oder 
Ausspruch eines Lenkverbotes, Befristungen, Einschränkungen und Auflagen 
und Z 5 lit. a, b, d, e, f und g FSG der Antragsteller zuzugreifen und diese zu 
verwenden. 

(9) … (9) … 

(10) Die Fahrlehrberechtigung oder die Fahrschullehrberechtigung ist zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben 
sind; dies gilt jedoch nicht bei der Entziehung der Lenkberechtigung wegen 
mangelnder gesundheitlicher Eignung. Im Falle einer Entziehung ist der 
Fahrlehrausweis unverzüglich bei der Bezirksverwaltungsbehörde abzugeben. 

(10) Die Fahrlehrberechtigung oder die Fahrschullehrberechtigung ist zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben 
sind; dies gilt jedoch hinsichtlich der Fahrschullehrberechtigung nicht bei der 
Entziehung der Lenkberechtigung wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung. 
Im Falle einer Entziehung ist der Fahrlehrausweis unverzüglich bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde abzugeben. 

(11) bis (12)… (11) bis (12)… 

§ 123. (1) bis (2) … § 123. (1) bis (2) … 

(2a) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die 
Bezirksverwaltungsbehörden, die Landespolizeidirektionen und den 
Landeshauptmann hat die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft mitzuwirken; sie unterliegt dabei den Weisungen der 
zuständigen Behörden. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft hat die rechtmäßige Durchführung von Transporten mit 
Ausnahmebewilligung des Landeshauptmannes gemäß § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 
oder § 104 Abs. 9 (Sondertransporte) oder von eingeschränkt zugelassenen 
Fahrzeugen (§ 39) auf den ihr als Straßenerhalter zugewiesenen Straßen zu 
überwachen. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft hat sich für diese Aufgaben besonders geschulter Organe 
(Organe der Sondertransportkontrolle) zu bedienen, welche gegenüber den 
zuständigen Behörden bekannt zu geben sind. Die Organe der 
Sondertransportkontrolle haben das Vorliegen der entsprechenden 
Ausnahmebewilligungen, die Einhaltung der Bescheidauflagen und die 
Einhaltung der bewilligten Gewichtsgrenzen zu überprüfen. Zu diesen Zwecken 
haben die Organe der Sondertransportkontrolle Fahrzeuge anzuhalten bzw. 
auszuleiten und Verwiegungen durchzuführen. Der Fahrzeuglenker hat an der 
Kontrolle durch diese Organe mitzuwirken und auf Verlangen mitgeführte 
Dokumente zur Überprüfung auszuhändigen. Bei festgestellten Übertretungen 
haben die Organe der Sondertransportkontrolle Maßnahmen, die für die 
Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

(2a) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die 
Bezirksverwaltungsbehörden, die Landespolizeidirektionen und den 
Landeshauptmann hat die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft mitzuwirken; sie unterliegt dabei den Weisungen der 
zuständigen Behörden. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft hat die rechtmäßige Durchführung von Transporten mit 
Ausnahmebewilligung des Landeshauptmannes gemäß § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 
oder § 104 Abs. 9 (Sondertransporte) oder von eingeschränkt zugelassenen 
Fahrzeugen (§ 39) auf den ihr als Straßenerhalter zugewiesenen Straßen zu 
überwachen. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft hat sich für diese Aufgaben besonders geschulter Organe 
(Organe der Sondertransportkontrolle) zu bedienen, welche gegenüber den 
zuständigen Behörden bekannt zu geben sind. Die Organe der 
Sondertransportkontrolle haben das Vorliegen der entsprechenden 
Ausnahmebewilligungen, die Einhaltung der Bescheidauflagen und die 
Einhaltung der bewilligten Gewichtsgrenzen zu überprüfen. Zu diesen Zwecken 
haben die Organe der Sondertransportkontrolle Fahrzeuge anzuhalten bzw. 
auszuleiten und Verwiegungen durchzuführen. Der Fahrzeuglenker hat an der 
Kontrolle durch diese Organe mitzuwirken und auf Verlangen mitgeführte 
Dokumente zur Überprüfung auszuhändigen. Bei festgestellten Übertretungen 
haben die Organe der Sondertransportkontrolle Maßnahmen, die für die 
Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
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zu treffen, und sind die Organe der Sondertransportkontrolle berechtigt, eine 
vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 2 180 Euro einzuheben. Weiters 
sind die Organe der Sondertransportkontrolle berechtigt, bei Nichtvorliegen 
einer Ausnahmebewilligung, bei Missachtung der Bescheidauflagen oder bei 
einer Überschreitung der bewilligten Gewichtsgrenzen eine Unterbrechung der 
Fahrt anzuordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete Maßnahmen zu 
verhindern. Wurde eine Überschreitung gemäß § 101 Abs. 5 festgestellt, so hat 
der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wägens und bei einem 
angeordneten Ab- oder Umladen die Kosten der allfälligen Nachwägungen 
gegenüber der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft zu ersetzen; der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter 
des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter 
Vertreter anwesend ist. Weigert sich der Lenker, zu einer Waage zu fahren oder 
das Fahrzeug auf die Waage zu stellen, so ist die Annahme gerechtfertigt, dass 
die bewilligten Gewichtsgrenzen/Achslasten überschritten werden. Die Organe 
der Sondertransportkontrolle sind berechtigt, die in § 134 Abs. 4 und 4a 
vorgesehenen Maßnahmen anzuwenden. 

zu treffen, und sind die Organe der Sondertransportkontrolle berechtigt, eine 
vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 6 500 Euro einzuheben. Weiters 
sind die Organe der Sondertransportkontrolle berechtigt, bei Nichtvorliegen 
einer Ausnahmebewilligung, bei Missachtung der Bescheidauflagen oder bei 
einer Überschreitung der bewilligten Gewichtsgrenzen eine Unterbrechung der 
Fahrt anzuordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete Maßnahmen zu 
verhindern. Wurde eine Überschreitung gemäß § 101 Abs. 5 festgestellt, so hat 
der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wägens und bei einem 
angeordneten Ab- oder Umladen die Kosten der allfälligen Nachwägungen 
gegenüber der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft zu ersetzen; der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter 
des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter 
Vertreter anwesend ist. Weigert sich der Lenker, zu einer Waage zu fahren oder 
das Fahrzeug auf die Waage zu stellen, so ist die Annahme gerechtfertigt, dass 
die bewilligten Gewichtsgrenzen/Achslasten überschritten werden. Die Organe 
der Sondertransportkontrolle sind berechtigt, die in § 134 Abs. 4 und 4a 
vorgesehenen Maßnahmen anzuwenden. 

(3) … (3) … 

(3a) Die Bestätigung, aus der die Anzahl der für ein Fahrzeug zu 
verwendenden Ökopunkte hervorgeht (COP-Dokument), ist von dem 
Landeshauptmann auszustellen, der das Fahrzeug gemäß § 31 genehmigt hat. 
Das COP-Dokument ist von der Entrichtung von Stempelgebühren und 
Bundesverwaltungsabgaben befreit; das gilt auch für im Ausland ausgestellte 
COP-Dokumente. 

 

(4) bis (5)… (4) bis (5)… 

§ 123a. (1) bis (2) Z 1 … § 123a. (1) bis (2) Z 1 … 

 2. der Bundesminister für Finanzen für die Organe der Finanzverwaltung,  2. der Bundesminister für Finanzen für die Organe der 
Bundesfinanzverwaltung, 

(3) … (3) … 

§ 132. (1) bis (36) … § 132. (1) bis (36) … 

 (37) Die Begutachtungsfristen gemäß § 57a Abs. 3 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 gelten auch für bereits vor dem 1. Oktober 
2026 zugelassene Fahrzeuge. Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges, für das 
nach dem 1. Oktober 2026 eine längere Frist gilt, als auf der Lochmarkierung 
der Begutachtungsplakette ersichtlich ist, hat die Möglichkeit, auch unter 
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Ausnutzung der nach der bisherigen Rechtslage in § 57a Abs. 3 dritter Satz 
geregelten viermonatigen Frist, bei einer zur Ausfolgung einer 
Begutachtungsplakette berechtigten Stelle die Ausfolgung einer gemäß § 57a 
Abs. 3 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 gelochten 
Begutachtungsplakette zu verlangen, wobei spätestens nach dem zehnten Jahr 
nach der Erstzulassung die Begutachtung jährlich zu erfolgen hat. Bis zur 
Anbringung der gemäß § 57a Abs. 3 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2026 gelochten Begutachtungsplakette am Fahrzeug gilt die auf 
der Lochmarkierung der alten Begutachtungsplakette ersichtliche 
Begutachtungsfrist. Die zur Ausfolgung einer Begutachtungsplakette 
berechtigten Stellen dürfen für die Ausfolgung der Begutachtungsplakette, die 
nicht im Zuge einer Begutachtung erfolgt, neben dem jedenfalls zu 
verrechnenden Plakettenpreis einen Kostenersatz von maximal 10 Euro 
einheben. 

(38) Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen, die gemäß der bis zum 
Inkrafttreten des § 79 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2026 
geltenden Fassung hinsichtlich der Verpflichtung zur Zulassung in Österreich 
von der einschränkenden Frist von einem Jahr ausgenommen waren und bis 
30. Juni 2026 in das Bundesgebiet eingebracht wurden, müssen vor 1. Juli 2027 
in Österreich zugelassen werden. 

 (39) § 112 Abs. 1a gilt ab 1. Jänner 2027 auch für Fahrschulbewilligungen, 
die vor dem 1. Jänner 2024 erteilt worden sind. 

§ 134. (1) Z 4 … § 134. (1) Z 4 … 

 5. den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über die 
Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III 
Nr. 69/2010, oder 

 5. den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über die 
Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III 
Nr. 110/2025, oder 

Z 6 … Z 6 … 

(1a) Z 2 … (1a) Z 2 … 

 3. der Artikel 5 bis 8 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit 
des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 69/2010, 
oder 

 3. der Artikel 5 bis 8 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit 
des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 110/2025, 
oder 

(1b) bis (3d) … (1b) bis (3d) … 

(4) Beim Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses (4) Beim Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses 
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Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen kann im Sinne des § 37a VStG als vorläufige Sicherheit ein 
Betrag bis 2 180 Euro festgesetzt werden. Diese Wertgrenze ist auch für die 
Beschlagnahme gemäß § 37a Abs. 3 VStG maßgebend. Bei Verdacht einer 
Übertretung durch den Zulassungsbesitzer gilt dabei der Lenker als Vertreter des 
Zulassungsbesitzers, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter 
bei den Amtshandlungen anwesend ist, sofern der Lenker Dienstnehmer des 
Zulassungsbesitzers ist, oder mit diesem in einem sonstigen Arbeitsverhältnis 
steht oder die Fahrt im Auftrag des Zulassungsbesitzers oder in dessen Interesse 
durchführt. 

Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen kann im Sinne des § 37a VStG als vorläufige Sicherheit ein 
Betrag bis 6 500 Euro festgesetzt werden. Diese Wertgrenze ist auch für die 
Beschlagnahme gemäß § 37a Abs. 3 VStG maßgebend. Bei Verdacht einer 
Übertretung durch den Zulassungsbesitzer gilt dabei der Lenker als Vertreter des 
Zulassungsbesitzers, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter 
bei den Amtshandlungen anwesend ist, sofern der Lenker Dienstnehmer des 
Zulassungsbesitzers ist, oder mit diesem in einem sonstigen Arbeitsverhältnis 
steht oder die Fahrt im Auftrag des Zulassungsbesitzers oder in dessen Interesse 
durchführt. 

(4b) bis (8)… (4b) bis (8)… 

§ 135. (1) bis (50) … § 135. (1) bis (50) … 

 (51) Für das In- und Außerkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2026 gilt Folgendes: 

  1. § 24 Abs. 2 Z 2, § 24a Abs. 2 lit. b, § 28b Abs. 1, § 30a Abs. 9a, § 37 
Abs. 2 lit. a, § 37 Abs. 2b, § 40 Abs. 1 lit. a, § 40 Abs. 4, § 47 Abs. 1a 
und 4, § 48 Abs. 1 und 1b, § 56 Abs. 1a, § 57a Abs. 4, § 57a Abs. 6, § 87 
Abs. 1, § 101 Abs. 1b, § 102 Abs. 3b, § 102 Abs. 11a, 11c und 11d, 
§ 103c Abs. 4, § 109 Abs. 1 lit. f, § 112 Abs. 2, § 113 Abs. 3, § 114b Abs. 
1 Z 2, Z 3 und Z 5, § 116 Abs. 2, 8a und 10, § 123a Abs. 2 Z 2, § 132 
Abs. 39 und § 134 Abs. 1 Z 5 und Abs. 1a Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft; zugleich treten § 57a Abs. 4a, § 114b Abs. 2 Z 2 
lit. e und § 123 Abs. 3a außer Kraft; 

  2. § 57a Abs. 3, § 102 Abs. 5 lit. j, § 123 Abs. 2a, § 132 Abs. 37 und § 134 
Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 treten 
mit 1. Oktober 2026 in Kraft; 

  3. § 24 Abs. 5b und § 57c Abs. 5 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2026 treten mit 1. Dezember 2026 in Kraft; 

  4. § 79 und § 132 Abs. 38 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2026 treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 
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